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§ 2 AWG 2002 Begriffsbestimmungen
 AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes sind bewegliche Sachen,

1. 1.deren sich der Besitzer entledigen will oder entledigt hat oder

2. 2.deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die öffentlichen

Interessen (§ 1 Abs. 3) nicht zu beeinträchtigen.

2. (2)Als Abfälle gelten Sachen, deren ordnungsgemäße Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als

Abfall im öffentlichen Interesse erforderlich ist, auch dann, wenn sie eine die Umwelt beeinträchtigende

Verbindung mit dem Boden eingegangen sind. Die Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall

im öffentlichen Interesse kann auch dann erforderlich sein, wenn für eine bewegliche Sache ein Entgelt erzielt

werden kann.

3. (3)Eine geordnete Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist

jedenfalls solange nicht im öffentlichen Interesse (§ 1 Abs. 3) erforderlich, solange

1. 1.eine Sache nach allgemeiner Verkehrsauffassung neu ist oder

2. 2.sie in einer nach allgemeiner Verkehrsauffassung für sie bestimmungsgemäßen Verwendung steht.

Die Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung von Mist, Jauche, Gülle und organisch kompostierbarem

Material als Abfall ist dann nicht im öffentlichen Interesse (§ 1 Abs. 3) erforderlich, wenn diese im Rahmen eines

land- und forstwirtschaftlichen Betriebs anfallen und im unmittelbaren Bereich eines land- und

forstwirtschaftlichen Betriebs einer zulässigen Verwendung zugeführt werden.

4. (3a)Ein Stoff oder Gegenstand, der das Ergebnis eines Herstellungsverfahrens ist, dessen Hauptziel nicht die

Herstellung dieses Stoffes oder Gegenstands ist, gilt als Nebenprodukt und nicht als Abfall, wenn folgende

Voraussetzungen erfüllt sind:

1. 1.es ist sicher, dass der Stoff oder Gegenstand weiterverwendet wird;

2. 2.der Stoff oder Gegenstand kann direkt ohne weitere Verarbeitung, die über die normalen industriellen

Verfahren hinausgeht, verwendet werden;

3. 3.der Stoff oder Gegenstand wird als integraler Bestandteil eines Herstellungsprozesses erzeugt und

4. 4.die weitere Verwendung ist zulässig, insbesondere ist der Stoff oder Gegenstand unbedenklich für den

beabsichtigten sinnvollen Zweck einsetzbar, es werden keine Schutzgüter (vergleiche § 1 Abs. 3) durch die

Verwendung beeinträchtigt und es werden alle einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten.

Der Besitzer des Stoffes oder Gegenstandes hat die Erfüllung aller Voraussetzungen nachzuweisen. Die

Nachweise sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren und den Behörden auf Verlangen vorzulegen.

5. (4)Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind

1. 1.„Altstoffe“

1. a)Abfälle, welche getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden, oder

2. b)Stoffe, die durch eine Behandlung aus Abfällen gewonnen werden,

um diese Abfälle nachweislich einer zulässigen Verwertung zuzuführen.

2. 2.„Siedlungsabfälle“
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1. a)gemischte Abfälle und getrennt gesammelte Abfälle aus Haushalten, einschließlich Papier und

Karton, Glas, Metall, Kunststoff, Bioabfälle, Holz, Textilien, Verpackungen, Elektro- und Elektronik-

Altgeräte, Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Sperrmüll, einschließlich Matratzen und Möbel;

2. b)gemischte Abfälle und getrennt gesammelte Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, sofern diese

Abfälle in ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung Abfällen aus Haushalten ähnlich sind.

Siedlungsabfälle umfassen keine Abfälle aus Produktion, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei,

Klärgruben, Kanalisation und Kläranlagen, einschließlich Klärschlämme, Altfahrzeuge und keine Bau- und

Abbruchabfälle. Gemischte Siedlungsabfälle gelten auch dann weiterhin als gemischte Siedlungsabfälle,

wenn sie einem Behandlungsverfahren unterzogen worden sind, das ihre Eigenschaften nicht wesentlich

verändert hat.

3. 3.„gefährliche Abfälle“ jene Abfälle, die gemäß einer Verordnung nach § 4 als gefährlich festgelegt sind.

4. 3a.„nicht gefährliche Abfälle“ jene Abfälle, die nicht unter die Z 3 fallen.

5. 4.„Problemstoffe“ gefährliche Abfälle, die üblicherweise in privaten Haushalten anfallen. Weiters gelten als

Problemstoffe jene gefährlichen Abfälle aller übrigen Abfallerzeuger, die nach Art und Menge mit

üblicherweise in privaten Haushalten anfallenden gefährlichen Abfällen vergleichbar sind. In beiden Fällen

gelten diese Abfälle so lange als Problemstoffe, wie sie sich in der Gewahrsame der Abfallerzeuger befinden.

6. 5.„Altöle“ alle mineralischen oder synthetischen Schmier- oder Industrieöle, die für den Verwendungszweck,

für den sie ursprünglich bestimmt waren, ungeeignet geworden sind, zB gebrauchte Verbrennungsmotoren-

und Getriebeöle, Schmieröle, Turbinen- und Hydrauliköle.

7. 6.„Bau- und Abbruchabfälle“ Abfälle, die durch Bau- und Abbruchtätigkeiten entstehen.

8. 7.„Bioabfälle“ biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle, Nahrungsmittel- und Küchenabfälle aus

Haushalten, Büros, Gaststätten, Großhandel, Kantinen, Cateringgewerbe und aus dem Einzelhandel sowie

vergleichbare Abfälle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben.

9. 8.„Lebensmittelabfälle“ alle Lebensmittel gemäß Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der

allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen

Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl.

Nr. L 31 vom 01.02.2002 S. 1, die zu Abfall geworden sind.

10. 9.„POP-Abfälle“ Abfälle, die aus in Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 über persistente organische

Schadstoffe, ABl. Nr. L 169 vom 25.06.2019 S. 45, zuletzt geändert durch Delegierte Verordnung (EU)

Nr. 2021/277, ABl. Nr. L 62 vom 23.02.2021 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 220 vom 09.07.2020 S. 11,

(im Folgenden: EU-POP-V) aufgelisteten Stoffen bestehen, sie enthalten oder durch sie verunreinigt sind und

die einen oder mehrere der in Anhang IV der EU-POP-V aufgeführten Konzentrationsgrenzwerte erreichen

oder überschreiten.

6. (5)Im Sinne dieses Bundesgesetzes

1. 1.ist „Abfallbehandlung“ jedes Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren, einschließlich der Vorbereitung vor

der Verwertung oder Beseitigung.

2. 2.ist „stoffliche Verwertung“ die ökologisch zweckmäßige Behandlung von Abfällen zur Nutzung der

stofflichen Eigenschaften des Ausgangsmaterials mit dem Hauptzweck, die Abfälle oder die aus ihnen

gewonnenen Stoffe unmittelbar für die Substitution von Rohstoffen oder von aus Primärrohstoffen

erzeugten Produkten zu verwenden, ausgenommen die Abfälle oder die aus ihnen gewonnenen Stoffe

werden einer thermischen Verwertung zugeführt.

3. 2a.ist „stoffliche Verwertung gemäß § 16 Abs. 7 und Anhang 1a“ jedes Verwertungsverfahren in Bezug auf

Abfälle, die durch Bau- und Abbruchtätigkeiten entstehen, ausgenommen die energetische Verwertung und

die Aufbereitung zu Materialien, die als Brennstoff oder anderes Mittel der Energieerzeugung verwendet

werden sollen. Dazu zählen unter anderem die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die

Verfüllung.

4. 3.sind „Abfallvermeidung“ Maßnahmen, die ergriffen werden, bevor ein Produkt zu Abfall geworden ist, und

die Folgendes verringern:

1. a)die Abfallmenge, auch durch die Wiederverwendung von Produkten oder die Verlängerung ihrer

Lebensdauer;

2. b)die nachteiligen Auswirkungen des nachfolgend anfallenden Abfalls auf die Umwelt und die
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menschliche Gesundheit oder

3. c)den Gehalt an gefährlichen Stoffen in Materialien und Produkten.

5. 4.ist „Wiederverwendung“ jedes Verfahren, bei dem Produkte sowie Bestandteile, die keine Abfälle sind,

wieder für denselben Zweck verwendet werden, für den sie ursprünglich eingesetzt und bestimmt waren.

6. 5.ist „Verwertung“ jedes Verfahren, als deren Hauptergebnis Abfälle innerhalb der Anlage oder in der

Wirtschaft in umweltgerechter Weise einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem

1. a)sie andere Materialien ersetzen, die ansonsten zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet

worden wären, oder

2. b)– im Falle der Vorbereitung zur Wiederverwendung – die Abfälle so vorbereitet werden, dass sie diese

Funktion erfüllen.

Als Verwertung gilt die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und jede sonstige Verwertung (zB

die energetische Verwertung, die Aufbereitung von Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff

bestimmt sind, oder die Verfüllung) einschließlich der Vorbehandlung vor diesen Maßnahmen. Anhang 2

Teil 1 enthält eine nicht erschöpfende Liste von Verwertungsverfahren.

7. 6.ist „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ jedes Verwertungsverfahren der Prüfung, Reinigung oder

Reparatur, bei dem Produkte sowie Bestandteile von Produkten, die zu Abfällen geworden sind, so

vorbereitet werden, dass sie ohne weitere Vorbehandlung wiederverwendet werden können.

8. 7.ist „Recycling“ jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfallmaterialien zu Produkten, Sachen oder Stoffen

entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die

Aufbereitung organischer Materialien ein, aber nicht die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu

Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind.

9. 7a.ist „Verfüllung“ jedes Verwertungsverfahren, bei dem geeignete nicht gefährliche Abfälle zum Zweck der

Rekultivierung von Abgrabungen oder zu bautechnischen Zwecken bei der Landschaftsgestaltung verwendet

werden. Die für die Verfüllung verwendeten Abfälle müssen Materialien, die keine Abfälle sind, ersetzen, für

die vorstehend genannten Zwecke geeignet und auf die für die Erfüllung dieser Zwecke unbedingt

erforderlichen Mengen beschränkt sein.

10. 8.ist „Beseitigung“ jedes Verfahren, das keine zulässige Verwertung ist, auch wenn das Verfahren zur

Nebenfolge hat, dass Stoffe oder Energie zurückgewonnen werden. Anhang 2 Teil 2 enthält eine nicht

erschöpfende Liste von Beseitigungsverfahren.

11. 9.ist „Sammlung“ das Einsammeln von Abfällen durch Abholung, Entgegennahme oder rechtliches Verfügen

über die Abholung oder Entgegennahme durch einen beauftragten Dritten. Die Sammlung schließt die

vorläufige Sortierung und vorläufige Lagerung der Abfälle zum Zwecke des Transports zu einer

Behandlungsanlage ein.

12. 10.ist „getrennte Sammlung“ die Sammlung, bei der ein Abfallstrom nach Art und Beschaffenheit des Abfalls

getrennt gehalten wird, um eine bestimmte Behandlung zu erleichtern.

7. (6)Im Sinne dieses Bundesgesetzes

1. 1.ist „Abfallbesitzer“

1. a)der Abfallerzeuger oder

2. b)jede Person, welche die Abfälle innehat;

2. 2.ist „Abfallerzeuger“

1. a)jede Person, durch deren Tätigkeit Abfälle anfallen (Abfallersterzeuger), oder

2. b)jede Person, die Vorbehandlungen, Mischungen oder andere Arten der Behandlung vornimmt, die

eine Veränderung der Natur oder der Zusammensetzung dieser Abfälle bewirken;

3. 3.ist „Abfallsammler“ jede Person, die von Dritten erzeugte Abfälle selbst oder durch andere

1. a)abholt,

2. b)entgegennimmt oder

3. c)über deren Abholung oder Entgegennahme rechtlich verfügt;

4. 4.ist „Abfallbehandler“ jede Person, die Abfälle verwertet oder beseitigt;

5. 5.sind „Nachbarn“ Personen, die durch die Errichtung, den Bestand, den Betrieb oder eine Änderung einer

Behandlungsanlage gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder deren dingliche Rechte gefährdet

werden könnten. Nicht als Nachbarn gelten Personen, die sich vorübergehend in der Nähe der



Behandlungsanlage aufhalten und die nicht Eigentümer oder dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten

jedoch die Inhaber von Einrichtungen (zB Beherbergungsbetriebe, Krankenanstalten, Heime, Schulen), in

denen sich regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen. Als

Nachbarn gelten auch Eigentümer von grenznahen Liegenschaften im Ausland, wenn in dem betreffenden

Staat österreichische Nachbarn in den entsprechenden Verfahren rechtlich oder tatsächlich den gleichen

Nachbarschutz genießen;

6. 6.sind „befugte Fachpersonen oder Fachanstalten“ Personen oder Einrichtungen,

1. a)die Beurteilungen von biologischen, chemischen und physikalischen Untersuchungen durchführen.

Das sind

1. aa)akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen im Umfang ihrer Akkreditierung

(Akkreditierungsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 28/2012, in der jeweils geltenden Fassung),

2. bb)Einrichtungen des Bundes oder eines Bundeslandes oder von Körperschaften öffentlichen

Rechts,

3. cc)gesetzlich autorisierte Stellen oder

4. dd)Ziviltechniker des einschlägigen Fachgebietes, technische Büros des einschlägigen

Fachgebietes und chemische Laboratorien.

Die unter lit. a genannten Personen oder Einrichtungen sind nur dann als befugte Fachperson oder

Fachanstalt anzusehen, wenn sie für die Beurteilung über die entsprechenden fachlichen Kenntnisse

und Fähigkeiten betreffend Probenahmeplanung, Probenahme und Beurteilung nach dem Stand der

Technik verfügen, ein entsprechendes Qualitätssicherungssystem eingerichtet haben und Maßnahmen

zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen haben. Sofern die befugte Fachperson oder

Fachanstalt biologische, chemische und physikalische Untersuchungen durchführt, hat sie zusätzlich

für die zu untersuchenden Materialien an Laborvergleichstests nach dem Stand der Technik unter

Berücksichtigung der zu bestimmenden Parameter, der Matrix und der Probenahme teilzunehmen und

nur validierte Methoden zu verwenden;

2. b)für die Durchführung hygienischer Untersuchungen Personen oder Einrichtungen, die zusätzlich zur

Erfahrung und zur Qualitätssicherung eine Berechtigung zum Umgang mit pathogenen

Mikroorganismen besitzen.

Gleiches gilt für Personen oder Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines

anderen Staates, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-

Abkommen), BGBl. Nr. 909/1993, ist, welche den genannten Stellen gleichwertig und staatlich anerkannt sind

und die genannten Bedingungen erfüllen.

8. (7)Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind

1. 1.„Behandlungsanlagen“ ortsfeste oder mobile Einrichtungen, in denen Abfälle behandelt werden,

einschließlich der damit unmittelbar verbundenen, in einem technischen Zusammenhang stehenden

Anlagenteile;

2. 1a.„Lager“ ortsfeste Einrichtungen, die zur Durchführung der Behandlungsverfahren R13 oder D15 des

Anhangs 2 sowie zur Aussortierung von Störstoffen, zur Zusammenstellung von Chargen und zur

Zerkleinerung oder Verdichtung von Abfällen ausschließlich für Transport- oder Lagerzwecke verwendet

werden;

3. 2.„mobile Behandlungsanlagen“ Einrichtungen, die an verschiedenen Standorten vorübergehend betrieben

und in denen Abfälle behandelt werden. Nicht als mobile Behandlungsanlagen gelten ihrer Natur nach zwar

bewegliche Einrichtungen, die länger als sechs Monate an einem Standort betrieben werden, ausgenommen

Behandlungsanlagen zur Sanierung von kontaminierten Standorten;

4. 3.„IPPC-Behandlungsanlagen“ jene Teile ortsfester Behandlungsanlagen, in denen eine oder mehrere in

Anhang 5 Teil 1 genannte Tätigkeiten und andere unmittelbar damit verbundene, in einem technischen

Zusammenhang stehende Tätigkeiten, die Auswirkungen auf die Emissionen und die Umweltverschmutzung

haben können, durchgeführt werden;

5. 4.„Deponien“ Anlagen, die zur langfristigen Ablagerung von Abfällen oberhalb oder unterhalb (dh. unter

Tage) der Erdoberfläche errichtet oder verwendet werden, einschließlich betriebseigener Anlagen für die

Ablagerung von Abfällen, oder auf Dauer (dh. für länger als ein Jahr) eingerichtete Anlagen, die für die
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vorübergehende Lagerung von Abfällen genutzt werden. Nicht als Deponien gelten

1. a)Anlagen, in denen Abfälle abgeladen werden, damit sie für den Weitertransport zur Behandlung an

einem anderen Ort vorbereitet werden können,

2. b)Anlagen zur Zwischenlagerung von Abfällen vor der Verwertung, sofern die Dauer der

Zwischenlagerung drei Jahre nicht überschreitet, und

3. c)Anlagen zur Zwischenlagerung von Abfällen vor der Beseitigung, sofern die Dauer der

Zwischenlagerung ein Jahr nicht überschreitet;

6. 5.„mittelgroße Feuerungsanlagen“ Behandlungsanlagen, die der Richtlinie (EU) 2015/2193 zur Begrenzung

der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft, ABl. Nr. L 313 vom

28.11.2015 S. 1, unterliegen.

9. (8)Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist oder sind

1. 1.„Stand der Technik“ (beste verfügbare Techniken – BVT) der auf den einschlägigen wissenschaftlichen

Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen,

deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind

insbesondere jene vergleichbaren Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, welche am

wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind. Bei der

Festlegung des Standes der Technik sind unter Beachtung der sich aus einer bestimmten Maßnahme

ergebenden Kosten und ihres Nutzens und des Grundsatzes der Vorsorge und der Vorbeugung im

Allgemeinen wie auch im Einzelfall die Kriterien des Anhangs 4 zu berücksichtigen;

2. 2.„Umweltverschmutzung“ die durch menschliche Tätigkeiten direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung von

Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in die Luft, das Wasser oder den Boden, die der menschlichen

Gesundheit oder der Umweltqualität schadet oder zu einer Schädigung von Sachwerten oder zu einer

unzumutbaren Beeinträchtigung oder Störung des durch die Umwelt bedingten Wohlbefindens eines

gesunden, normal empfindenden Menschen oder anderer zulässiger Nutzungen der Umwelt führen kann;

3. 3.„wesentliche Änderung“ eine Änderung einer Behandlungsanlage, die erhebliche nachteilige Auswirkungen

auf den Menschen oder auf die Umwelt haben kann; als wesentliche Änderung gilt auch eine Änderung einer

Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage für nicht gefährliche Abfälle, welche die Verbrennung

gefährlicher Abfälle mit sich bringt; als wesentliche Änderung einer IPPC-Behandlungsanlage gilt auch eine

Änderung mit einer Kapazitätsausweitung von mindestens 100 Prozent des im Anhang 5 festgelegten

Schwellenwertes; als wesentliche Änderung einer Behandlungsanlage gilt auch eine Änderung oder

Erweiterung, durch die die Kapazitätsschwellenwerte in Anhang 5 erreicht werden;

4. 4.„Ausstufung“ das Verfahren zum Nachweis, dass ein bestimmter Abfall, welcher gemäß einer Verordnung

nach § 4 als gefährlich erfasst ist, im Einzelfall nicht gefährlich ist;

5. 4a.„Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ ein Bündel von Maßnahmen, die getroffen werden,

um sicherzustellen, dass die Hersteller von Erzeugnissen die Vorgaben des § 9 berücksichtigen und die

finanzielle Verantwortung oder die finanzielle und organisatorische Verantwortung für die Bewirtschaftung

in der Abfallphase des Produktlebenszyklus übernehmen;

6. 5.„Sammel- und Verwertungssystem“ eine Rechtsperson, welche die Verpflichtungen einer Verordnung

gemäß § 14 Abs. 1 und nach Maßgabe dieser Verordnung die Verpflichtungen gemäß § 13a betreffend die

Sammlung und Behandlung von bestimmten Produkten oder Abfällen und die diesbezügliche

Nachweisführung rechtswirksam übernehmen kann;

7. 6.„Branchencode“ die Branchenzuordnung (vierstellig) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 zur

Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der

Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik,

ABl. Nr. L 393 vom 30.12.2006 S. 1;

8. 7.„BVT-Merkblatt“ ein aus dem gemäß Art. 13 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen

(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (im Folgenden: IE-Richtlinie), ABl.

Nr. L 334 vom 17.12.2010 S 17, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 158 vom 19.06.2012 S 25,

organisierten Informationsaustausch hervorgehendes Dokument, das für bestimmte Tätigkeiten erstellt wird

und insbesondere die angewandten Techniken, die derzeitigen Emissions- und Verbrauchswerte, die für die

Festlegung der besten verfügbaren Techniken sowie der BVT-Schlussfolgerungen berücksichtigten Techniken
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sowie alle Zukunftstechniken beschreibt, wobei den Kriterien in Anhang 4 besonders Rechnung getragen

wird;

9. 8.„BVT-Schlussfolgerungen“ ein Dokument, das die Teile eines BVT-Merkblatts mit den Schlussfolgerungen

zu den besten verfügbaren Techniken, ihrer Beschreibung, Informationen zur Bewertung ihrer

Anwendbarkeit, den mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswerten, den

dazugehörigen Überwachungsmaßnahmen, den dazugehörigen Verbrauchswerten sowie gegebenenfalls

einschlägigen Standortsanierungsmaßnahmen enthält;

10. 9.„mit den besten verfügbaren Techniken assoziierte Emissionswerte“ der Bereich von Emissionswerten, die

unter normalen Betriebsbedingungen unter Verwendung einer besten verfügbaren Technik oder einer

Kombination von besten verfügbaren Techniken entsprechend der Beschreibung in den BVT-

Schlussfolgerungen erzielt werden, ausgedrückt als Mittelwert für einen vorgegebenen Zeitraum unter

spezifischen Referenzbedingungen;

11. 10.„Zukunftstechnik“ eine neue Technik für eine industrielle Tätigkeit, die bei gewerblicher Nutzung

entweder ein höheres allgemeines Umweltschutzniveau oder zumindest das gleiche Umweltschutzniveau

und größere Kostenersparnisse bieten könnte als bestehende beste verfügbare Techniken;

12. 11.„gefährliche Stoffe“ Stoffe oder Gemische gemäß Art. 3 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3 der Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur

Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung

(EG) Nr. 1907/2006, ABl. Nr. L 353 vom 31.12.2008 S 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU)

Nr. 286/2011, ABl. Nr. L 83 vom 30.03.2011, S 1;

13. 12.„Bericht über den Ausgangszustand“ Informationen über den Stand der Verschmutzung des Bodens und

des Grundwassers durch die relevanten gefährlichen Stoffe. Der Bericht enthält die Informationen, die

erforderlich sind, um den Stand der Boden- und Grundwasserverschmutzung zu ermitteln, damit ein

quantifizierter Vergleich mit dem Zustand bei der Auflassung, Stilllegung oder endgültigen Schließung der

Anlage vorgenommen werden kann. Der Bericht enthält mindestens:

1. a)Informationen über die derzeitige Nutzung und – falls verfügbar – über die frühere Nutzung des

Geländes;

2. b)– falls verfügbar – bestehende Informationen über Boden- und Grundwassermessungen, die den

Zustand zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts widerspiegeln, oder alternativ dazu neue Boden-

und Grundwassermessungen bezüglich der Möglichkeit einer Verschmutzung des Bodens und des

Grundwassers durch die gefährlichen Stoffe, die durch die betreffende Behandlungsanlage verwendet,

erzeugt oder freigesetzt werden sollen;

14. 13.„Boden in der Z 12 sowie in den §§ 39 Abs. 3 Z 9, 51 Abs. 2a, 62 Abs. 9, 65 Abs. 1 Z 3a und 78a Abs. 3 und

4“ die oberste Schicht der Erdkruste, die sich zwischen dem Grundgestein und der Oberfläche befindet. Sie

besteht aus Mineralpartikeln, organischem Material, Wasser, Luft und lebenden Organismen;

15. 14.„Umweltinspektionen“ alle Maßnahmen, einschließlich Besichtigungen vor Ort, Überwachung der

Emissionen und Überprüfung interner Berichte und Folgedokumente, Überprüfung der Eigenüberwachung,

Prüfung der angewandten Techniken und der Eignung des Umweltmanagements der IPPC-

Behandlungsanlage, die von der zuständigen Behörde oder in ihrem Namen zur Prüfung und Förderung der

Einhaltung der Genehmigung durch die Behandlungsanlage und gegebenenfalls zur Überwachung ihrer

Auswirkungen auf die Umwelt getroffen werden.

10. (9)Im Hinblick auf die Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit Seveso-Stoffen gemäß den §§ 59a bis 59m

ist bzw. sind

1. 1.„Seveso-Stoffe“ Stoffe oder Gemische, die die in Anhang 6 Teil 1 festgelegten Kriterien erfüllen oder die in

Anhang 6 Teil 2 angeführt sind, einschließlich in Form eines Rohstoffs, End-, Zwischen- oder Nebenprodukts

oder Rückstands;

2. 2.„Seveso-Betrieb“ der unter Aufsicht eines Inhabers stehende Bereich, in dem Seveso-Stoffe in einer oder in

mehreren gemäß § 37 Abs. 1, § 52 oder § 54 genehmigungspflichtigen bzw. genehmigten

Behandlungsanlagen, ausgenommen Deponien, vorhanden sind. Seveso-Betriebe sind entweder Betriebe

der unteren Klasse (Z 3) oder Betriebe der oberen Klasse (Z 4).

3. 3.„Betrieb der unteren Klasse“ ein Seveso-Betrieb, in dem Seveso-Stoffe in Mengen vorhanden sind, die den
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in Anhang 6 Teil 1 Spalte 2 oder in Anhang 6 Teil 2 Spalte 2 genannten Mengen entsprechen oder diese

überschreiten, aber unter den in Anhang 6 Teil 1 Spalte 3 oder Anhang 6 Teil 2 Spalte 3 genannten Mengen

liegen, wobei gegebenenfalls die Additionsregel gemäß Anhang 6 Anmerkung 4 Anwendung findet;

4. 4.„Betrieb der oberen Klasse“ ein Seveso-Betrieb, in dem Seveso-Stoffe in Mengen vorhanden sind, die den

in Anhang 6 Teil 1 Spalte 3 oder in Anhang 6 Teil 2 Spalte 3 genannten Mengen entsprechen oder diese

überschreiten, wobei gegebenenfalls die Additionsregel gemäß Anhang 6 Anmerkung 4 Anwendung findet;

5. 5.„benachbarter Betrieb“ ein Seveso-Betrieb oder ein anderer Betrieb, der sich so nahe bei einem Seveso-

Betrieb befindet, dass dadurch das Risiko oder die Folgen eines schweren Unfalls vergrößert werden;

6. 6.„neuer Seveso-Betrieb“

1. a)ein Seveso-Betrieb, der am oder nach dem 1. Juni 2015 errichtet oder in Betrieb genommen wird,

2. b)ein Betrieb, der am oder nach dem 1. Juni 2015 aufgrund von Änderungen der Anlagen oder

Tätigkeiten, die eine Änderung des Verzeichnisses von Seveso-Stoffen (§ 59d Abs. 1 Z 3) zur Folge

haben, den §§ 59a bis 59m unterliegt,

3. c)ein Betrieb der unteren Klasse, der am oder nach dem 1. Juni 2015 aufgrund von Änderungen der

Anlagen oder Tätigkeiten, die eine Änderung des Verzeichnisses von Seveso-Stoffen zur Folge haben, zu

einem Betrieb der oberen Klasse wird,

4. d)ein Betrieb der oberen Klasse, der am oder nach dem 1. Juni 2015 aufgrund von Änderungen der

Anlagen oder Tätigkeiten, die eine Änderung des Verzeichnisses von Seveso-Stoffen zur Folge haben, zu

einem Betrieb der unteren Klasse wird;

7. 7.„bestehender Seveso-Betrieb“ ein Seveso-Betrieb, der nach der bis zum 31. Mai 2015 geltenden Rechtslage

dem § 59 unterlag;

8. 8.„sonstiger Seveso-Betrieb“

1. a)ein Betrieb, der am oder nach dem 1. Juni 2015 aus anderen als in der Z 6 lit. b genannten Gründen

den §§ 59a bis 59m unterliegt,

2. b)ein Betrieb der unteren Klasse, der am oder nach dem 1. Juni 2015 aus anderen als in der Z 6 lit. c

genannten Gründen zu einem Betrieb der oberen Klasse wird,

3. c)ein Betrieb der oberen Klasse, der am oder nach dem 1. Juni 2015 aus anderen als in der Z 6 lit. d

genannten Gründen zu einem Betrieb der unteren Klasse wird;

9. 9.„Gemisch“ ein Gemisch oder eine Lösung, die aus zwei oder mehr Stoffen besteht;

10. 10.„Vorhandensein von Seveso-Stoffen“ das tatsächliche oder vorgesehene Vorhandensein von Seveso-

Stoffen im Seveso-Betrieb oder von Seveso-Stoffen, bei denen vernünftigerweise vorhersehbar ist, dass sie

bei außer Kontrolle geratenen Prozessen, einschließlich Lagerungstätigkeiten, in einer der Anlagen innerhalb

des Betriebs anfallen, und zwar in Mengen, die den im Anhang 6 Teil 1 oder Teil 2 angeführten

Mengenschwellen entsprechen oder darüber liegen;

11. 11.„schwerer Unfall“ ein Ereignis, das sich aus unkontrollierten Vorgängen in einem Seveso-Betrieb ergibt

(etwa eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes), das unmittelbar oder später

innerhalb oder außerhalb des Seveso-Betriebs zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesundheit oder

die Umwelt führt und bei dem ein oder mehrere Seveso-Stoffe beteiligt sind;

12. 12.„Beinahe-Unfall“ ein in dem Seveso-Betrieb aufgetretener Vorfall, der zu einem schweren Unfall hätte

führen können;

13. 13.„Gefahr“ das Wesen eines Seveso-Stoffes oder einer konkreten Situation, das darin besteht, der

menschlichen Gesundheit oder der Umwelt Schaden zufügen zu können;

14. 14.„Risiko“ die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer bestimmten Zeitspanne oder unter bestimmten

Umständen eine bestimmte Wirkung eintritt;

15. 15.„Lagerung von Seveso-Stoffen“ das Vorhandensein einer Menge von Seveso-Stoffen zum Zweck der

Einlagerung, der Hinterlegung zur sicheren Aufbewahrung oder der Lagerhaltung;

16. 16.„Inspektion“ alle Maßnahmen, einschließlich Besichtigungen vor Ort, Überprüfungen von internen

Maßnahmen, Systemen, Berichten und Folgedokumenten sowie alle notwendigen Folgemaßnahmen, die

von der Behörde durchgeführt werden, um die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 59a bis 59m zu

überprüfen und zu fördern.

11. (10)Im Hinblick auf die §§ 13j bis 13q ist oder sind
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1. 1.„Kunststofftragetaschen“ Tragetaschen mit Tragegriff oder ohne Tragegriff aber mit Griffloch aus

Kunststoff, die den Verbrauchern in der Verkaufsstelle der Waren oder Produkte oder bei Übergabe der

Waren oder Produkte angeboten werden;

2. 2.„Kunststoff“ ein Polymer im Sinne von Artikel 3 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer

Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der

Verordnung (EWG) Nr. 793/93, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94, der Richtlinie 76/769/EWG sowie der

Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG, ABl. Nr. L 396 vom 30.12.2006 S. 1, zuletzt

geändert durch die Verordnung (EU) 2017/1000, ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2017 S. 14, dem unter Umständen

Zusatzstoffe oder andere Stoffe zugesetzt wurden und das als Hauptstrukturbestandteil von Tragetaschen

oder sonstigen Kunststoffprodukten dienen kann; ausgenommen sind natürliche Polymere, die nicht

chemisch modifiziert wurden;

3. 3.„sehr leichte Kunststofftragetaschen“ Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke unter 0,015 mm;

4. 4.„leichte Kunststofftragetaschen“ Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke unter 0,05 mm;

5. 5.„Inverkehrsetzen“ die erwerbsmäßige Übergabe an eine andere Rechtsperson, einschließlich des

Fernabsatzes, in Österreich;

6. 6.„Eigenkompostierung“ die Benützung und Betreuung einer Einrichtung, die zur Umwandlung von biogenen

Abfällen, die auf der betreffenden Liegenschaft oder einer unmittelbar angrenzenden Liegenschaft

angefallen sind, in humusähnliche Stoffe (Kompost) dient;

7. 7.„Einwegkunststoffprodukt“ ein ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehendes Produkt, das nicht

konzipiert, entwickelt und in Verkehr gesetzt wird, um während seiner Lebensdauer mehrere

Produktkreisläufe zu durchlaufen, indem es zur Wiederbefüllung oder Wiederverwendung zum

ursprünglichen Verwendungszweck an einen Hersteller zurückgegeben wird;

8. 8.„oxo-abbaubare Kunststoffe“ Kunststoffe, die Additive enthalten, die durch Oxidation einen Zerfall des

Kunststoffs in Mikropartikel oder einen chemischen Abbau herbeiführen.

In Kraft seit 11.12.2021 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 2 AWG 2002 Begriffsbestimmungen
	AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002


